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Fassung der Satzung gemäß Beschluß der Hauptversammlung am 06.06.2013

1/97441

S a t z u n g

der
Gerry Weber International

Aktiengesellschaft

I. Allgemeine Bestimmungen

§ 1 - Firma und Sitz - 

(1) Die Gesellschaft führt die Firma 

Gerry Weber International Aktiengesellschaft . 

(2) Sie hat ihren Sitz in Halle/Westfalen.

§ 2 - Gegenstand des Unternehmens - 

(1) Gegenstand des Unternehmens sind die Herstellung und der Vertrieb von Da men-

ober be klei dung im In- und Ausland.

(2) Die Gesellschaft ist berechtigt, alle Geschäfte vorzunehmen, die mit dem Ge gen-

stand des Unter nehmens zusammenhängen oder ihn unmittelbar oder mittelbar zu

för dern geeignet sind. Die Ge sellschaft kann im In- und Ausland andere Un ter neh-

men gründen, erwerben oder sich in beliebiger Form daran beteiligen. 

§ 3 - Bekanntmachungen - 

Die Bekanntmachungen der Gesellschaft erfolgen im elektronischen Bundesanzeiger, so-

weit nicht gesetzlich die Veröffentlichung im Bundesanzeiger vorgeschrieben ist. 

§ 4 - Geschäftsjahr - 

(1) Das Geschäftsjahr läuft vom 01. November eines jeden Kalenderjahres bis zum 31.

Ok to ber des folgenden Kalenderjahres. 
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(2) Für die Zeit vom 01. Januar 1996 bis zum 31.Oktober 1996 wird ein Rumpf ge-

schäfts jahr gebildet.

II. Grundkapital und Aktien

§ 5 - Grundkapital - 

(1) Das Grundkapital beträgt Euro 45.905.960,00.

(2) Es ist zerlegt in 45.905.960 auf den Inhaber lautende Stückaktien.

(3) Der Vorstand ist ermächtigt, das Grundkapital der Gesellschaft bis 05. Juni 2018 mit

Zu stim mung des Aufsichtsrates durch Ausgabe neuer, auf den Inhaber lautender

Stück ak ti en gegen Bar- und/oder Sacheinlagen einmalig oder mehrmalig um bis zu

ins ge samt Euro  22.952.980,00 zu erhöhen. Den Aktionären ist grundsätzlich ein Be-

zugs recht einzuräumen. Das Bezugsrecht kann auch in der Weise eingeräumt wer-

den, dass die neuen Aktien von einem oder mehreren Kreditinstitut(en) oder diesen

nach §  186 Abs.  5 Satz  1  AktG gleichstehenden Unternehmen mit der Ver pflich-

tung übernommen werden, sie den Aktionären der Gesellschaft zum Bezug an zu bie-

ten (mittelbares Bezugsrecht). Der Vorstand ist jedoch ermächtigt, mit Zustimmung

des Aufsichtsrats das Bezugsrecht der Aktionäre in folgenden Fällen aus zu schlie-

ßen:

  a) um Spitzenbeträge vom Bezugsrecht auszunehmen,

  b) soweit dies erforderlich ist, um Inhabern von Wandlungs- oder Op tions-

rechten oder den zur Wandlung oder Optionsausübung Verpflichteten aus

Schuld ver schrei bun gen, die von der Gesellschaft oder einer ihrer Kon zern-

ge sell schaf ten begeben wurden oder noch werden, ein Bezugsrecht auf

neue Aktien in dem Umfang zu gewähren, wie es ihnen nach Ausübung des

Op tions- oder Wandlungsrechts oder der Erfüllung der Options- oder Wand-

lungs pflicht als Aktionär zustehen würde;

  c) bei Kaptialerhöhungen gegen Sacheinlagen im Rahmen von Un ter neh mens-

zu sam men schlüs sen oder beim Erwerb von Unternehmen, Un ter neh mens-

tei len oder Beteiligungen an Unternehmen einschließlich der Erhöhung be-

ste hen den Anteilsbesitzes oder sonstigen Vermögensgegenständen;

  d) bei Kapitalerhöhungen gegen Bareinlagen, wenn der Ausgabepreis der neu-

en Aktien den Börsenpreis der bereits börsennotierten Aktien zum Zeit punk-

te der endgültigen Festsetzung des Ausgabepreises durch den Vorstand

nicht wesentlich im Sinne der §§ 203 Abs. 1 und 2, 186 Abs. 3 Satz 4 AktG
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un ter schrei tet und der auf die neuen Aktien, für die das Bezugsrecht aus ge-

schlos sen wird, insgesamt entfallende Anteil am Grundkapital 10 % des zum

Zeit punkt des Wirksamwerdens dieser Ermächtigung oder falls dieser Betrag

ge rin ger ist, des zum Zeitpunkt der jeweiligen Ausübung dieser Er mäch ti-

gung bestehenden Grundkapitals nicht übersteigt. Auf die Höchstgrenze von

10 % des Grundkapitals sind Aktien anzurechnen, die während der Laufzeit

die ser Ermächtigung unter Ausschluss des Bezugsrechts der Aktionäre in di-

rek ter oder entsprechender Anwendung des § 186 Abs. 3 Satz 4 AktG aus-

ge ge ben oder veräußert werden. Ebenfalls anzurechnen sind Aktien, die zur

Be die nung von Schuldverschreibungen mit Wandlungs- oder Optionsrecht

oder mit Wahndlungs- oder Optionspflicht auszugeben sind, sofern die

Schuld ver schrei bun gen während der Laufzeit dieser Ermächtigung unter

Aus schluss des Bezugsrechtes in entsprechender Anwendung von § 186

Abs. 3 Satz 4 AktG ausgegeben werden. 

 Die Summe der nach dieser Ermächtigung unter Ausschluß des Bezugsrechtes ge-

gen Bar- und Sacheinlagen ausgegeben Aktien ist insgesamt auf einen Betrag, der

20 % des Grundkapitals nicht überschreitet, und zwar weder im Zeitpunkt des Wirk-

sam wer dens dieser Ermächtigung noch im Zeitpunkt der Ausnutzung dieser Er mäch-

ti gung, beschränkt. 

 Der Vorstand ist ermächtigt, mit Zustimmung des Aufsichtsrates die weiteren Ein zel-

hei ten der Kapitalerhöhung und ihrer Durchführung einschließlich des Inhalts der Ak-

ti en rech te und der Bedingungen der Akteienausgabe festzulegen.  

(4) Das Grundkapital ist um bis zu Euro 4.590.590,00 durch Ausgabe von bis 4.590.590

neu en, auf den Inhaber lautenden Stückaktien bedingt erhöht. Die bedingte Ka pi tal-

er hö hung dient der Gewährung von auf den Inhaber lautenden Stückaktien an die In-

ha ber von Wandel- oder Optionsschuldverschreibungen (oder Kombinationen dieser

In stru men te) jeweils mit Wandlungs- oder Optionsrechten oder mit Wandlung- oder

Op tions pflich ten, die aufgrund der von der Hauptversammlung vom 06. Juni 2013

be schlos se nen Ermächtigung bis zum 05. Juni 2018 von der Gesellschaft oder einer

Kon zern ge sell schaft der Gesellschaft im Sinne von § 18 AktG ausgegeben werden.

Die Ausgabe der neuen Aktien erfolgt zu dem nach Maßgabe des vorstehend be-

zeich ne ten Ermächtigungsbeschlusses jeweils zu bestimmenden Wandlungs- oder

Op ti ons preis. Die bedingte Kapitalerhöhung ist nur insoweit durchzuführen, wie von

Wand lungs- oder Optionsrechten Gebrauch gemacht wird oder Wandlungs- oder

Op tions pflich ten erfüllt werden und soweit nicht andere Erfüllungsformen eingesetzt

wer den. Die aufgrund der Ausübung des Wandlungs- oder Optionsrechts oder der

Er fül lung der Wandlungs- oder Optionspflicht ausgegebenen neuen Aktien nehmen
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vom Beginn des Geschäftsjahres an, in dem sie entstehen, am Gewinn teil. Der Vor-

stand ist ermächtigt, mit Zustimmung des Aufsichtsrates die weiteren Einzelheiten

der Durchführung der bedingten Kapitalerhöhung festzusetzen. 

(5) Bei Ausgabe neuer Aktien kann für diese eine von § 60 AktG abweichende Ge winn-

an teils be rech ti gung festgesetzt werden. 

§ 6 - Aktien - 

(1) Die Aktien sind Inhaberaktien. 

(2) Form und Inhalt der etwa auszugebenden Aktienurkunden und der Gewinnanteil-

und Erneue rungsscheine bestimmt der Vorstand mit Zustimmung des Aufsichtsrates.

Die Gesellschaft kann Sammelaktien ausgeben, die eine Mehrzahl von Aktien ver-

brie fen. Ein Anspruch der Aktionäre auf Verbriefung ihrer Anteile ist ausgeschlossen,

so weit eine Verbriefung nicht nach den Regeln erfor derlich ist, die an einer Börse

gel ten, an der die Aktien zugelassen sind.

III. Der Vorstand

§ 7 - Zusammensetzung, Beschluss der Geschäftsordnu ng -

(1) Der Vorstand besteht aus mindestens zwei Personen. Der Aufsichtsrat kann einen

Vor sit zen den des Vorstandes ernennen. 

(2) Über die Zahl der Vorstandsmitglieder, die Bestellung und den Widerruf der Be stel-

lung sowie über den Abschluss, Abänderung und Kündigung der Anstellungsverträge

mit ihnen entscheidet der Aufsichtsrat. 

(3) Vorstandsbeschlüsse werden mit einfacher Stimmenmehrheit gefasst. Bei Stim men-

gleich heit gibt die Stimme des Vorsitzenden den Ausschlag. 

(4) Sofern nicht der Aufsichtsrat eine Geschäftsordnung für den Vorstand erlässt, kann

der Vorstand sich eine Geschäftsordnung geben, die eines einstimmigen Be schlus-

ses der Vorstandsmitglieder und der Zustimmung des Aufsichtsrates bedarf. 

 Die Geschäftsordnung kann insbesondere vorsehen, dass der Vorstand zur Vor nah-

me bestimmter Arten von Rechtsgeschäften der Zustimmung des Aufsichtsrates be-

darf. 
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§ 8 - Vertretung der Gesellschaft - 

(1) Die Gesellschaft wird gesetzlich durch zwei Vorstandsmitglieder oder durch ein

Vorstandsmit glied zusammen mit einem Prokuristen vertreten. 

(2) Der Aufsichtsrat kann einzelnen Vorstandsmitgliedern Alleinvertretungsbefugnis ein-

räu men. 

IV. Aufsichtsrat

§ 9 - Zusammensetzung / Amtsdauer - 

(1) Der Aufsichtsrat besteht aus sechs Mitgliedern, wobei vier Mitglieder von der

Hauptversamm lung nach den Bestimmungen des Aktiengesetzes und zwei Mit glie-

der von den Arbeitnehmern nach den Bestimmungen des Drittelbeteiligungsgesetzes

ge wählt werden. 

(2) Die Mitglieder des Aufsichtsrates werden für die Zeit bis zur Beendigung derjenigen

Hauptver sammlung gewählt, die über die Entlastung für das vierte Geschäftsjahr

nach dem Beginn der Amts zeit beschließt; hierbei wird das Geschäftsjahr, in dem die

Amts zeit beginnt, nicht mitgerechnet. Die Wiederwahl in den Aufsichtsrat ist zulässig.

(3) Für jedes Aufsichtsratsmitglied kann ein Ersatzmitglied gewählt werden. Tritt ein Er-

satz mit glied an die Stelle des ausgeschiedenen Mitgliedes, so erlischt sein Amt mit

En de der Hauptversammlung, in der eine Ergänzungswahl nach Absatz 4 stattfindet,

spä te stens jedoch mit Ablauf der Amtszeit des ausgeschiedenen Auf sichts rats mit-

glie des. 

(4) Ergänzungswahlen erfolgen für die restliche Amtszeit des ausgeschiedenen Mit glie-

des. 

§ 10 - Abberufung und Niederlegung des Amtes -

(1) Die Bestellung der von der Hauptversammlung gewählten Aufsichtsratsmitglieder

kann von die ser vor Ablauf der Wahlzeit widerrufen werden. 

(2) Jedes Mitglied des Aufsichtsrates kann sein Amt auch ohne Vorliegen eines wich ti-

gen Grundes unter Einhaltung einer dreimonatigen Kündigungsfrist durch eine an
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den Aufsichtsratsvorsitzenden oder an den Vorstand zu richtende schriftliche Er klä-

rung niederlegen. 

§ 11 - Vorsitz und Stellvertretung - 

(1) Der Aufsichtsrat wählt in einer Sitzung, die im Anschluss an die Hauptversammlung

statt fin det, auf welcher die Aufsichtsratsmitglieder neu gewählt worden sind und zu

der es einer besonderen Ein ladung nicht bedarf, aus seiner Mitte den Vorsitzenden

und dessen Stellvertreter für die Dauer ihrer Zugehörigkeit zum Aufsichtsrat. 

(2) Scheidet der Vorsitzende oder dessen Stellvertreter vorzeitig aus dem Amt aus, hat

der Auf sichtsrat unverzüglich eine Neuwahl für die restliche Amtszeit des Aus ge-

schie de nen vorzunehmen. 

§ 12 - Einberufung und Beschlussfassung - 

(1) Die Sitzungen des Aufsichtsrates werden vom Vorsitzenden oder, wenn dieser ver-

hin dert ist, von seinem Stellvertreter unter Angabe der einzelnen Ta ges ord nungs-

punk te einberufen. Die Einladung soll unter Einhaltung einer Frist von zwei Wochen

er fol gen und kann mündlich, fern mündlich, in Textform oder im Wege der elek tro ni-

schen Kommunikation erfolgen. Die Beschlussfassung über einen Gegenstand der

Ta ges ord nung, der in der Einladung nicht enthalten war, ist nur zulässig, wenn kein

Mit glied des Auf sichts ra tes der Beschlussfassung widerspricht. 

(2) Beschlüsse des Aufsichtsrates werden in Sitzungen gefasst. Zur Vereinfachung des

Ver fah rens können auf Anordnung des Aufsichtsratsvorsitzenden Beschlüsse auch

schrift lich, fernmündlich oder in anderer vergleichbarer Form gefasst werden, wenn

kein Mitglied diesem \/erfahren innerhalb einer vom Vorsitzenden zu bestimmenden

an ge mes se nen Frist widerspricht. 

(3) Die Sitzungen des Aufsichtsrates werden vom Vorsitzenden, bei seiner Verhinderung

von seinem Stellvertreter geleitet. 

(4) Die Mitglieder des Vorstandes können, sofern der Aufsichtsrat nichts anderes be-

schließt, den Sit zungen des Aufsichtsrates mit beratender Stimme beiwohnen. 

(5) Die Beschlüsse des Aufsichtsrates bedürfen der Mehrheit der abgegebenen Stim-

men. Bei Stim mengleichheit gibt die Stimme des Sitzungsvorsitzenden den Aus-

schlag. Die Art der Abstimmmung bestimmt der Sitzungsvorsitzende. Bei Be schluss-

fas sun gen außerhalb von Sitzungen gelten die vorstehenden Bestimmungen mit der
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Maß ga be entsprechend, dass bei Stimmengleichheit die Stimme des Auf sichts rats-

vor sit zen den den Ausschlag gibt.

(6) Über die Sitzungen des Aufsichtsrates ist eine Niederschrift anzufertigen, die vom

Sitzungsvor sitzenden zu unterzeichnen ist. Die Niederschrift über mündlich, fern-

münd lich, in Textform oder im Wege elektronischer Kommunikation gefasster Be-

schlüs se hat der Leiter der Ab stim mung zu unterzeichnen. 

(7) Der Aufsichtsratsvorsitzende ist befugt, Erklärungen des Aufsichtsrates, die zur

Durch füh rung der Beschlüsse des Aufsichtsrates erforderlich sind, in dessen Namen

ab zu ge ben. 

(8) Im übrigen kann sich der Aufsichtsrat im Rahmen der zwingenden gesetzlichen Vor-

schrif ten und der Bestimmungen dieser Satzung selbst eine Geschäftsordnung ge-

ben. 

§ 13 - Vergütung - 

 Die Mitglieder des Aufsichtsrates erhalten außer dem Ersatz ihrer Auslagen eine fe-

ste nach Durchführung der Hauptversammlung für das vorangegangene Ge schäfts-

jahr zahlbare jährliche Vergütung in Höhe von Euro 60.000,00. Die Vergütung wird

nach Durchführung der Haupt ver samm lung für das vorangegangene Geschäftsjahr

aus be zahlt, bei Neuwahlen bzw. Aus schei den zeitanteilig. Der stellvertretende Vor-

sit zen de erhält die eineinhalbfache, der Vor sit zen de die dreifache Vergütung. Die

Ge sell schaft erstattet jedem Auf sichts rats mit glied die auf seine Bezüge entfallende

Um satz steu er. Die Gesellschaft schließt zu Gun sten der Mitglieder des Auf sichts ra-

tes eine Haftpflichtversicherung für aus ihrer Tä tig keit für die Gesellschaft ent ste hen-

de Haftungsfälle (sogenannte D & O-Ver si che rung) ab. 

V. Die Hauptversammlung

§ 14 - Ort der Einberufung - 

(1) Die Hauptversammlung findet am Sitz der Gesellschaft oder in einer Stadt mit mehr

als 50.000 Einwohnern im Umkreis von 100 km vom Sitz der Gesellschaft oder am

Sitz einer deutschen Wert papierbörse statt. 

(2) Sie wird vom Vorstand oder Aufsichtsrat einberufen. 
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(3) Die Hauptversammlung ist mindestens 30 Tage vor dem Tag, bis zu dessen Ablauf

die Aktionäre ihre Teilnahme an der Hauptversammlung anzumelden haben, ein zu-

be ru fen. Der Tag der Einberufung ist hierbei nicht mitzu rechnen.

(4) Für die Übermittlung von Mitteilungen über die Einberufung nach § 125 Abs. 2 Satz 1

AktG und § 128 Abs. 1 AktG genügt der Weg elektronischer Kommunikation, soweit

die Voraussetzungen des § 30 b Abs. 3 Nr. 1 d) WpHG vorliegen. 

§ 15 - Teilnahmerecht - 

(1) Zur Teilnahme an der Hauptversammlung und zur Ausübung des Stimmrechts sind

nur diejenigen Aktionäre berechtigt, die sich unter Vorlage eines Nachweises ihres

Ak tien be sit zes bis mindestens 6 Tage vor der Hauptversammlung unter der in der

Ein be ru fung hierfür mitgeteilten Adresse anmelden. In der Einberufung kann eine

kür ze re, in Tagen zu bemessende Frist vorgesehen werden. Der Tag des Zugangs

der Anmeldung ist nicht mitzurechnen.

(2) Der Nachweis des Aktienbesitzes muss sich auf den Beginn des 21. Tages vor der

Haupt ver samm lung beziehen. Er ist durch Bestätigung des depotführenden Instituts

in Textform zu erbringen.; die Bestätigung muss in deutscher oder englischer Spra-

che verfasst sein. In der Einberufung können wei te re Sprachen, in denen die Be stä ti-

gung verfasst sein kann, sowie weitere Institute, von denen der Nachweis erstellt

wer den kann, zugelassen werden.

(3) Der Vorstand ist ermächtigt vorzusehen, dass die Aktionäre an der Haupt ver samm-

lung auch ohne Anwesenheit an deren Ort und ohne einen Bevollmächtigten teil neh-

men und sämtliche oder einzelne ihrer Rechte ganz oder teilweise im Wege elek tro-

ni scher Kommunikation ausüben können. Der Vorstand ist ferner ermächtigt vor zu-

se hen, dass Aktionäre ihre Stimmen, auch ohne an der Versammlung teilzunehmen,

schrift lich oder im Wege elektronischer Kommunikation abgeben dürfen (Briefwahl).

Er kann das Verfahren der Briefwahl im Einzelnen regeln. 

§ 16 - Vorsitz - 

(1) Den Vorsitz in der Hauptversammlung führt der Vorsitzende des Aufsichtsrates, im

Fal le seiner Verhinderung sein Stellvertreter. Sind beide verhindert, wird der Ver-

samm lungs lei ter durch die Hauptversammlung gewählt. 
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(2) Der Vorsitzende leitet die Versammlung und bestimmt die Reihenfolge, in der die

Ge gen stän de der Tagesordnung verhandelt werden sowie die Art, Form und Rei hen-

fol ge der Abstimmungen. Er kann das Frage- und Rederecht des Aktionärs zeitlich

an ge mes sen beschränken. 

§ 17 - Beschlussfähigkeit, Beschlussfassung und Sti mmrecht - 

(1) Die Hauptversammlung ist beschlussfähig, wenn mehr als die Hälfte des Grund ka pi-

tals anwesend oder vertreten ist. Ist dies nicht der Fall, so ist eine Haupt ver samm-

lung, die mit der gleichen Tages ordnung innerhalb der nächsten drei Monate statt fin-

det, in jedem Fall beschlussfähig. 

(2) Jede Aktie gewährt in der Hauptversammlung eine Stimme. Das Stimmrecht kann

durch einen Bevollmächtigten ausgeübt werden. Die Erteilung der Vollmacht, ihr Wi-

der ruf und der Nachweis der Bevollmächtigten gegenüber der Gesellschaft bedürfen

der Textform; § 135 AktG bleibt unberührt. In der Einberufung kann eine Er leich te-

rung der Form bestimmt werden. Die Übermittlung des Nachweises der Vollmacht

kann im Wege eines elektronischen Kommunikationsmittels erfolgen, das in der Ein-

be ru fung zu bestimmen ist. 

(3) Die Beschlüsse der Hauptversammlung werden mit einfacher Mehrheit der ab ge ge-

be nen Stimmen gefasst, soweit nicht zwingende gesetzliche Vorschriften ent ge gen-

ste hen. Sofern das Gesetz außer der Stimmenmehrheit eine Kapitalmehrheit vor-

schreibt, genügt - soweit es gesetzlich zulässig ist - einfache Mehrheit des bei der

Be schluss fas sung vertretenen Grundkapitals. Bei Stimmengleichheit gilt ein Antrag

als abgelehnt. 

(4) Beschlüsse der Hauptversammlung über die Auflösung der Gesellschaft, die Ver-

schmel zung mit einer anderen Gesellschaft und die Übertragung des Ge sell schafts-

ver mö gens bedürfen einer 3/4-Mehrheit des gesamten Grundkapitals der Ge sell-

schaft. 

§ 17 a - Übertragung der Hauptversammlung -

(1) Der Vorstand ist ermächtigt mit Zustimmung des Aufsichtsrats vorzusehen, dass die

Haupt ver samm lung teilweise oder vollständig in Ton und Bild übertragen und auf ge-

zeich net wird. Die näheren Einzelheiten regelt der Vorstand mit Zustimmung des

Auf sichts rats sowie während der Hauptversammlung der Versammlungsleiter.
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(2) Soll eine öffentliche Übertragung erfolgen, so ist hierauf sowie auf die weiteren Ein-

zel hei ten in der Einladung zur Hauptversammlung hinzuweisen.

(3) Die Teilnahme von Mitgliedern des Aufsichtsrats an der Hauptversammlung kann im

We ge der Bild- und Tonübertragung erfolgen, sofern das Aufsichtsratsmitglied sei-

nen Wohnsitz im Ausland hat oder am Tag der Hauptversammlung wegen der Wahr-

neh mung eigener Dienstgeschäfte oder aus sonstigen Gründen an der Teilnahme

der Hauptversammlung verhindert ist. Die Entscheidung, in welcher Weise eine Bild-

und Tonübertragung erfolgt, trifft der Vorsitzende des Aufsichtsrats.

VI. Jahresabschluss und Gewinnverwendung

§ 18 -Jahresabschluss - 

(1) Der Vorstand  hat innerhalb der ersten drei Monate des Geschäftsjahres den Jah res-

ab schluss so wie den Lagebericht für das vergangene Geschäftsjahr aufzustellen und

dem Abschlussprüfer vorzu legen. Unverzüglich noch dem Eingang des Prü fungs be-

rich tes sind Jahresabschluss, Lagebericht und Prüfungsbericht vom Vorstand dem

Auf sichts rat mit einem Vorschlag für die Verwendung des Bilanzgewinnes vor zu le-

gen. 

(2) Der Aufsichtsrat hat den Jahresabschluss, den Lagebericht und den Vorschlag für

die Verwen dung des Bilanzgewinnes zu prüfen und über das Ergebnis seiner Prü-

fung der Hauptversammlung schriftlich zu berichten. 

 Der Aufsichtsrat stellt den Jahresabschluss fest, sofern er nicht gemeinsam mit dem

Vor stand be schließt, die Feststellung der Hauptversammlung zu überlassen. 

(3) Die Hauptversammlung beschließt als ordentliche Hauptversammlung in den ersten

acht Monaten des Geschäftsjahres über die Entlastung des Vorstandes und des Auf-

sichts ra tes, über die Verwen dung des Bilanzgewinnes und in den gesetzlich vor ge-

schrie be nen Fallen über die Feststellung des Jahresabschlusses. 

§ 19 - Gewinnverwendung- 

(1) Der sich aus der Jahresbilanz ergebende Bilanzgewinn wird an die Aktionäre im Ver-

hält nis ihrer Anteile am Grundkapital ausgeschüttet, soweit die Hauptversammlung

kei ne andere Ver wen dung beschließt.
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VII. Festsetzung nach § 27 AktG

§ 20 

(1) Vom Grundkapital übernehmen 

 a) Herr Gerhard Weber durch Sacheinlage gemäß Absatz 2: 

  1.) 60.000 auf den Inhaber lautende Stammaktien im Nennbetrag von je DM

50,00 

  2.) 36.000 auf den Inhaber lautende stimmrechtslose Vorzugsaktien im Nenn-

be trag von je DM 50,00 

 b) Herr Udo Hardieck durch Sacheinlage gemäß Absatz 2: 

  1.) 40.000 auf den Inhaber lautende Stammaktien im Nennbetrag von je 50,00

DM

  2.) 24.000 auf den Inhaber lautende stimmrechtslose Vorzugsaktien im Nenn-

be trag von je DM 50,00 

(2) Die Sacheinlagen gemäß Absatz 1.) werden geleistet, indem die Herren Gerhard

We ber und Udo Hardieck das Vermögen der zwischen ihnen bestehenden Kom man-

dit ge sell schaft, der Firma Hatex Gerhard Weber Kommanditgesellschaft, mit dem

Sitz in Steinhagen-Brockhagen, Horststraße 2, im Wege der Umwandlung gemäß §§

40 ff. UmwG unter Zugrundelegung der Umwandlungsbilanz vom 31. Dezember

1988 auf die Gesellschaft übertragen. 

VIII. Umwandlungsaufwand

§ 21 - Kosten der Umwandlung - 

Den mit der Gründung der Aktiengesellschaft verbundenen Aufwand in Höhe von ca. DM

500.000,- trägt die Gesellschaft. 

IX. Schlussbestimmungen

§ 22 - Satzungsänderungen - 

Änderungen dieser Satzung, die nur deren Fassung betreffen, können vom Aufsichtsrat

be schlos sen werden. 
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§ 23 - Informationen -

Die Gesellschaft ist berechtigt, den Aktionären unter den Voraussetzungen des § 30 b

Abs. 3 Nr. 1 lit. b) bis d) WpHG Informationen im Wege der Da ten fern über tra gung zu

über mit teln. 

Bescheinigung gemäß § 181 Abs. 1 S. 2 AktG
Ich bescheinige hiermit, dass die geänderten Bestimmungen der Satzung im § 5 Abs. 3

bis 5 mit dem Be schluss der Jahreshauptversammlung vom 06.06.2013 über die Sat-

zungs än de rung und die unveränderten Be stim mun gen mit dem zuletzt zum Han dels re gi-

ster ein ge reich ten vollständigen Wortlaut der Sat zung mit der Bescheinigung des Notars

L. Diekmeyer, Halle/Westf. vom 04.05.2011 über ein stim men.

Halle (Westf.), den 06.06.2013

 gez. Till O. Diekmeyer, Notariatsverwalter 


